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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1995

Norm

AMFG §9

Rechtssatz

Die Vermittlung von Arbeitsuchenden vom Ausland in ein Ausland fällt auch dann nicht unter den Begri5

"Arbeitsvermittlung" im Sinne des § 9 Abs 1 AMFG, wenn die Vermittlungstätigkeit durch einen Inländer ausgeübt wird.
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